
Traktanden
1.	1.	Neubau	Werkhof	Langmatt,	Vorfinanzierung;	Grundsatzbeschluss
	 2.	Festsetzung	des	Steuerfusses
	 3.	Budget	2023;	Genehmigung	
2.	Siedlungsentwässerungsverordnung;	Genehmigung
3.	Baurechtsvertrag	mit	der	Antares	Plan	AG,	Stein	am	Rhein,	zu	Lasten	des	Grundstücks	Kat.	Nr.	BA	3240,	
Alter	Landi,	Bauma;	Genehmigung	

4.	Ziegler	Thomas,	Bauma;	Einbürgerung
5.	Iljazi	Revajete	sowie	die	Kinder	Iljazi	Bleron	und	Iljazi	Erblin,	Bauma;	Einbürgerung
6.	Vadakkel	John	Manoj	und	Vadakkel	geb.	Mathew	Celine	sowie	die	Kinder	Vadakkel	John	Lena	 
und	Vadakkel	John	Marlis,	Bauma;	Einbürgerung

Vorgängige Informationen
Legislaturprogramm	2022/2026
Von	19.00	bis	19.25	Uhr	informiert	Gemeindepräsident	Andreas	Sudler	über	die	Schwerpunkte	des	Legislatur-
programms	2022/2026.

Aufgaben-	und	Finanzplan	
Von	19.25	Uhr	bis	19.50	Uhr	informiert	Gemeinderat	Flavio	Carraro,	Ressortvorsteher	Finanzen,	im	Sinne	von	
§	96	Abs.	2	des	Gemeindegesetzes	über	den	aktualisierten	Finanz-	und	Aufgabenplan.

Aktenauflage
Die	Anträge	mit	den	dazugehörigen	Unterlagen	liegen	ab	Montag,	28.	November	2022	bis	Freitag,	
9.		Dezember	2022,	im	Gemeindehaus	(Dorfstrasse	41,	Bauma;	2.	OG	(Präsidiales+Sicherheit))	während	den	
Öffnungszeiten	(Montag	08.30	–	11.30	und	14.00	–	18.30	Uhr,	Dienstag	bis	Donnerstag	08.30	–	11.30	und	
14.00	–	16.30	Uhr,	Freitag	07.00	–	14.00	Uhr)	zur	Einsicht	auf.	Die	Unterlagen	sind	ab	dem	28.	November	
2022	auch	auf	der	Website	bauma.ch	aufgeschaltet.

Informationen
Zur	Gemeindeversammlung	sind	alle	interessierten	Personen	eingeladen.	Über	die	politischen	Rechte	ver-
fügt	und	damit	stimmberechtigt	ist,	wer	Schweizer	Bürgerin	oder	Schweizer	Bürger	ist,	das	18.	Altersjahrs	
zurückgelegt	hat,	in	der	Gemeinde	Bauma	politischen	Wohnsitz	hat	und	von	der	Ausübung	der	politischen	
Rechte	auf	Bundesebene	nicht	ausgeschlossen	ist.

Telefon	052	397	70	65	|	E-Mail	info@bauma.ch	|	Website	bauma.ch

Liebe	Stimmbürgerin,	lieber	Stimmbürger

Wir	laden	Sie	auf	20	Uhr	zur	Gemeindeversammlung	ein	und	freuen	uns,	wenn	Sie	auch	auf	diese	Weise	unsere	
Gemeinde	mitgestalten	und	von	Ihrem	Stimmrecht	Gebrauch	machen.

Auf	diesen	Seiten	fassen	wir	drei	Geschäfte	der	Gemeindeversammlung	zusammen.	Die	vollständigen		Unterlagen	
liegen	ab	dem	28.	November	2022	im	Gemeindehaus	zur	Einsicht	auf.	Weitere	Informationen	finden	Sie	auch	
auf	unserer	Webseite.

Bauma,	24.	November	2022

Gemeinderat	Bauma

Andreas	Sudler	 Roberto	Fröhlich
Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber

Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022 
in der ref. Kirche, Bauma
Beleuchtender	Bericht	gemäss	§	19	Gemeindegesetz
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Traktandum 1
1. Neubau Werkhof Langmatt, Vorfinanzierung; Grundsatzbeschluss
2. Festsetzung des Steuerfusses
3. Budget 2023; Genehmigung

Erfolgsrechnung
Das	Budget	2023	rechnet	bei	einem	Gesamtaufwand	von	CHF	46'469'116.33	und	einem	Gesamtertrag	von	CHF	46'533'785.85	
mit	einem	Ertragsüberschuss	von	CHF	64'669.52

Erfolgsrechnung (Werte	in	CHF) 
(Artengliederung)

Budget
2023

Budget
2022

Abw. +/– %

Personalaufwand 13'122'270 11'304'370 1'817'900 16.08
Sach-	und	übriger	Betriebsaufwand 8'038'190 7'605'947 432'243 5.68
Abschreibungen	Verwaltungsvermögen 2'895'118 2'102'073 793'045 37.73
Einlagen	in	Fonds	und	Spezialfinanzierungen 270'807 297'600 –26'793 –9.00
Finanzaufwand 781'300 432'135 349'165 80.80
Transferaufwand 19'160'066 18'365'042 795'024 4.33
Ausserordentlicher	Aufwand 1'900'000 700'000 1'200'000 171.43
Interne	Verrechnungen:	Aufwand 301'365 270'776 30'589 11.30

Total Aufwand 46'469'116 41'077'943 5'391'173 13.12
 

Fiskalertrag 15'411'300 13'706'500 1'704'800 12.44
Regalien	und	Konzessionen 25'000 25'000 0 0.00
Entgelte 10'199'950 8'856'248 1'343'702 15.17
übrige	Entgelte 5'200 0 5'200 –100.00
Finanzertrag 410'700 747'700 –337'000 –45.07
Entnahmen	aus	Fonds	und	Spezialfinanzierungen 662'180 397'561 264'619 66.56
Transferertrag 19'396'879 17'111'858 2’'285'021 13.35
Ausserordentlicher	Ertrag 121'212 0 121'212 –100.00
Interne	Verrechnungen:	Ertrag 301'365 270'776 30'589 11.30

Total Ertrag 46'533'786 41'115'643 5'418'143 13.18

Kommentar zu einzelnen Abweichungen 
im Aufwand
Der	Personalaufwand	ist	höher	veranschlagt	als	im	Vorjahr.	
Zur	 grossen	 Veränderung	 trägt	 die	 Integration	 der	 Spitex	
Bauma	in	das	APH	Böndler	bei.	Die	Umsetzung	der	Umstruk-
turierung	 in	den	Werkbetrieben	führt	ebenfalls	zu	höheren	
Personalkosten.	 Dafür	 fallen	 extern	 bezogene	 Leistungen	
beispielsweise	für	den	Friedhofsgärtner	weg.

Im	 Sach-	 und	 übrigen	 Betriebsaufwand	 schlagen	 sind	 die	
Preisanstiege	für	z.	B.	Treibstoffe,	Heizöl	und	Verbrauchsma-
terial	ARA	nieder.

Abschreibungen	 Verwaltungsvermögen:	 Einige	 Anlagen	 ha-
ben	 ihre	Abschreibungsdauer	 überschritten	 und	 fallen	 des-
halb	weg,	 dafür	 kommen	 durch	 den	 hohen	 Investitionsbe-
darf	auch	einige	Anlagen	neu	dazu.	In	den	hinzukommenden	
Abschreibungen	 ist	 auch	 die	 erstmalige	 Abschreibung	 fürs	
Hallenbad	enthalten.

Im	Finanzaufwand	ist	eine	Wertberichtigung	für	das	Finanz-
vermögen	 vorgesehen.	 Alle	 vier	 Jahre	wird	 das	 Finanzver-
mögen	neu	bewertet	und	entsprechend	wertberichtigt.

Im	 Transferertrag	 sind	 Beiträge	 für	 Personen	 mit	 Schutz-
status	enthalten,	ebenso	eine	Erhöhung	der	Beiträge	für	die	
ambulante	Krankenpflege.	

Im	ausserordentlichen	Aufwand	 ist	die	Einlage	 in	die	Vorfi-
nanzierung	für	den	neuen	Werkhof		von	CHF	1'900'000.00	zu	
finden.	Die	Vorfinanzierung	für	die	Sanierung	des	Hallenba-
des	von	CHF	4'000'000.00	ist	abgeschlossen.

Kommentar zu einzelnen Abweichungen im Ertrag
Es	wird	erneut	mit	höheren	Einnahmen	aus	den	ordentlichen	
wie	auch	aus	den	Grundsteuern	gerechnet.

Die	Erhöhung	aus	den	Entgelten	beinhalten	die	Erträge	der	
Spitex.

Im	Transferertrag	ist	die	Änderung	des	Strassengesetzes	ab-
gebildet,	wonach	künftig	Beiträge	aus	dem	Strassenfonds	für	
Unterhalt	 der	 Gemeindestrassen	 an	 die	 Gemeinde	 ausbe-
zahlt	werden.	

Im	ausserordentlichen	Ertrag	wird	der	33.	Anteil	 zur	Auflö-
sung	der	Vorfinanzierung	für	die	Totalsanierung	des	Hallen-
bades	abgebildet.
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Erfolgsrechnung (Werte	in	CHF)  
(Funktionale Gliederung)

Budget
2023

Budget
2022

Abw. +/– %

a)	Allgemeine	Verwaltung 4'741'485 2'784'275 1'957'209 70.30
b)	Öffentliche	Ordnung	und	Sicherheit 1'083'112 990'381 92'730 9.36
c)	Bildung 12'480'244 11'994'844 485'400 4.05
d)	Kultur,	Sport	und	Freizeit 1'033'820 1'329'714 –295'894 –22.25
e)	Gesundheit 1'937'600 1'783'509 154'091 8.64
f)	Soziale	Sicherheit 3'611'928 3'723'673 –111'745 –3.00
g)	Verkehr	und	Nachrichtenübermittlung 1'362'482 2'281'941 –919'459 –40.29
h)	Umweltschutz	und	Raumordnung 1'023'782 832'999 190'783 22.90
i)	Volkswirtschaft –140'593 –167'394 26'800 –16.01
j)	Finanzen	und	Steuern –27'133'859 –25'553'943 –1'579'916 6.18

Ergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 64'670 7'700 56'970  

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
(Funktionale Gliederung)
a)	Allgemeine	Verwaltung:
	 Gegenüber	 dem	 Budget	 2022	 ist	 ein	 Mehraufwand	 von	
CHF	1'957'209	(+70.30	%)	budgetiert.	Darin	enthalten	ist	
die	 Vorfinanzierung	 für	 den	 Werkhof	 in	 der	 Höhe	 von	
CHF	1'900'000.00.	

b)	Öffentliche	Ordnung	und	Sicherheit:
	 Gegenüber	 dem	 Budget	 2022	 ist	 ein	 Mehraufwand	 von	
CHF	 92'730	 (+9.36	%)	 budgetiert.	 Höheren	 Kosten	 der	
KESB	stehen	kostenmindernd	der	Wegfall	der	Kosten	für	
die	 Digitalisierung	 der	 Familienregister	 aber	 auch	Mehr-
aufwendungen	für	höhere	Abschreibungen	bei	der	Feuer-
wehr	gegenüber.

c)	Bildung:	
	 Gegenüber	 dem	 Budget	 2022	 ist	 ein	 Mehraufwand	 von	
CHF	 485'400	 (+4.05	%)	 zu	 verzeichnen.	 Der	 Mehrauf-
wand	ist	vor	allem	auf	die	Lohnteuerung	zurückzuführen.	
Im	Kindergarten	wird	mit	geringeren	Lohnkosten	der	The-
rapie	 Lehrpersonen	 gerechnet,	 dafür	 aber	mit	 einer	 Er-
höhung	der	Lohnkosten	im	Bereich	ISR	und	Vikariate.	Bei	
der	Primarschule	fallen	mehr	Lohnkosten	für	ICT	und	DAZ	
an,	 dafür	 entfallen	 die	 Kosten	 bei	 den	 Anschaffungen	
Hardware	für	ein	einmaliges	Projekt	im	Jahr	2022.	Es	fin-
det	eine	Verschiebung	von	den	kantonalen	Lohnkosten	zu	
den	kommunalen	Lohnkosten	statt.	Da	drei	1.	Sekundar-
klassen	 gebildet	werden	müssen,	 gibt	 es	 eine	 Verschie-
bung	von	den	kommunalen	zu	den	kantonalen	Ressour-
cen.	Zwei	Dienstaltersgeschenke	bei	den	Schulleitungen	
ergeben	 höhere	 Lohnkosten.	 Es	 wird	 mit	 einer	 Stellen-
plananpassung	in	der	Schulverwaltung	gerechnet.	Die	Er-
höhung	der	Schülerzahl	 im	Bereich	der	Sonderschulung	
generieren	höhere	Beiträge	an	den	Kanton.	Bei	den	Schul-
liegenschaften	ist	mit	höheren	Energiekosten	zu	rechnen	
und	 es	 ist	 die	 Ausführung	 diverser	 Unterhaltsarbeiten	
budgetiert.	In	der	Haselhalde	fällt	der	Mietertrag	aufgrund	
Eigennutzung	der	Räumlichkeiten	weg.

d)	Kultur,	Sport	und	Freizeit:
	 Gegenüber	dem	Budget	2022	ist	ein	Minderaufwand	von	
CHF	295'894	(–22.25	%)	zu	verzeichnen.	Die	Lohnkosten	
für	 Hallenbad	 und	 Bistro	 sind	 aufgrund	 der	Wiedereröff-
nung	erst	ab	Oktober	2023	tiefer	veranschlagt.	Generell	ist	
mit	höheren	Kosten	für	Neubeschaffungen	(ohne	Investi-
tionscharakter)	und	Reinigungsmaterialien	zu	rechnen.

e)	Gesundheit:
	 Gegenüber	dem	Budget	2022	ist	ein	bescheidener	Mehr-
aufwand	von	CHF	154'091	(+8.64	%)	budgetiert.	Das	APH	
Böndler	plant	einen	Gewinn	von	CHF	60'000,	der	 in	die	
Spezialfinanzierung	fliessen	wird.	Das	Ergebnis	vom	APH	

Forstbetrieb	 fliesst	 in	 die	 Rechnung	 der	 Politischen	 Ge-
meinde	ein.	Die	Zahlen	der	Spitex	wurden	erstmals	in	das	
Budget	der	Politischen	Gemeinde	eingepflegt.	Das	Budget	
sieht	einen	Verlust	von	CHF	96'000	vor.

f)	Soziale	Sicherheit:
	 Gegenüber	 dem	 Budget	 2022	 ist	mit	 Minderaufwendun-
gen	von	CHF	111'745	(–3.00	%)	zu	rechnen.	Im	Budget	
eingerechnet	 ist	 die	 Umsetzung	 des	 Frühförderungskon-
zepts	 und	 der	 Aufbau	 der	 Alters-	 und	 Freiwilligenarbeit.	
Im	Bereich	Asylwesen	wurde	mit	50	zugewiesenen	ukrai-
nischen	 Flüchtlingen	 gerechnet,	 was	 zu	 einer	 höheren	
Rückerstattung	führt.

g)	Verkehr	und	Nachrichtenübermittlung:
	 Es	 wird	 mit	 CHF	 919'459	 (–	40.29	%)	 Minderkosten	 ge-
rechnet.	 Die	 Änderung	 des	 Strassengesetzes	 wirkt	 sich	
positiv	aus	und	führt	zu	Einnahmen	von	CHF	893'000.

h)	Umweltschutz	und	Raumordnung:	
	 Das	Budget	weist	 einen	Mehraufwand	von	CHF	190'783	
(+22.90	%)	 auf.	 Im	 Budget	 der	 Bereiche	 Gewässerver-
bauungen	und	Friedhof	wird	die	Reorganisation	der	Werke	
sichtbar.	Es	ist	mit	höheren	Lohnkosten	zu	rechnen,	dafür	
sinken	die	Dienstleistungen	Dritter.	Mit	der	neuen	Organi-
sation	 sind	unter	 anderem	auch	Beschaffungen	von	Ma-
schinen	und	Geräten	zu	tätigen.

	 Bei	 den	 Eigenwirtschaftsbetrieben	 ist	 für	 den	Wasserbe-
reich	mit	CHF	210'807	Einlage	in	die	Spezialfinanzierung	
zu	rechnen.	Im	Abwasserbereich	liegt	die	Entnahme	aus	
der	Spezialfinanzierung	bei	CHF	531'880.		Bei	der	Abfall-
wirtschaft	muss	trotz	Gebührenanpassung	erneut	mit	ei-
ner	Entnahme	(CHF	34'300)	aus	der	Spezialfinanzierung	
gerechnet	werden.

i)	 Volkswirtschaft:	
	 Im	Budget	2023	 ist	mit	CHF	26'800	(16.01	%)	Mehrauf-
wendungen	 zu	 rechnen.	 Die	 Mehrkosten	 stammen	 von	
den	einmaligen	Ausgaben	für	die	Beteiligung	am	Erlebnis-
raum	Tösstal.

j)	 Finanzen	und	Steuern:
	 In	dieser	 Funktion	 ist	 ein	höherer	Ertrag	als	 im	Vorjahr	
zu	 erwarten.	Die	 allgemeinen	Gemeindesteuern	 sind	 im	
Budget	 2023	 CHF	 654'800	 höher	 als	 im	 Budget	 2022	
veranschlagt.	 Bei	 den	 Sondersteuern,	 insbesondere	 bei	
der	 Grundstückgewinnsteuer,	 ist	 eine	 Erhöhung	 von	
CHF	1'050'000.00	abgebildet.	Der	Finanz-	und	Lastenaus-
gleich	fällt	voraussichtlich	um	CHF	707'836.00	höher	als	
im	Budget	2022	aus.
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Eigenwirtschaftsbetriebe
Die	in	der	Gemeinderechnung	integrierten	Eigenwirtschaftsbetriebe	werden	nach	dem	Grundsatz	der	Eigenwirtschaftlichkeit	
geführt	und	finanzieren	sich	über	Gebühren	und	Beiträge.	Die	Budgets	2023	für	die	Betriebe	der	Gemeinde	Bauma	gestalten	
sich	wie	folgt:

Betrieb (Werte	in	CHF) Ertrag Aufwand Ergebnis
APH	Böndler 5'173'000 5'113'000 60'000
Spitex 1'046'100 1'142'100 –96'000
Wasserwerk 1'369'950 1'159'143 210'807
Abwasserbeseitigung 1'142'000 1'673'880 –531'880
Abfallwirtschaft 431'100 465'400 –34'300
Total	Ertragsüberschüsse	(Einlagen	in	Spezialfinanzierungen) 270'807

Total	Aufwandüberschüsse	(Entnahmen	aus	Spezialfinanzierungen) –662'180

Investitionsrechnung
Das	geplante	Investitionsvolumen	nimmt	 im	Jahr	2023	ge-
genüber	dem	Vorjahr	um	CHF	1'878'500	zu.	Es	besteht	im-
mer	noch	ein	gewisser	Nachholbedarf	an	Investitionen	aus	
den	vergangenen	Jahren	und	die	Totalsanierung	des	Hallen-
bades	Bauma	ist	in	vollem	Gange.

Zur	Realisierung	respektive	Fertigstellung	im	Jahre	2023	sind	vorgesehen:

Investition Genauere Bezeichnung Betrag in CHF
Allgemeine	Verwaltung Neubau	Bushäuschen	Widen,		Konzept-Studie	Werkhof,	Ersatz	Telefonzentrale	

mit	Anschluss	aller	Liegenschaften	
260'000

Öffentliche	Ordnung	 
und	Sicherheit

Ersatzanschaffung	Fahrzeuge	Feuerwehr 218’500

Bildung Ersatz	ICT-Infrastruktur	SH	OS,	AL	Liegenschaftenentwässerung,	SH	Altland-
enberg	Anschlussgebühr	Wärmeverbund,	Zugangsweg	Hallenbad/Spezialtrakt	
und	Ersatz	Kaltwasserverteilung,	SH	Wellenau	Ersatz	Heizung	Planung	und	
Realisation	

942'000

Kultur,	Sport	und	Freizeit Hallenbad	Sanierung 5'150'000
Gesundheit APH	Böndler	Bauliche	Sanierungen,	Bodenbeläge	Haus	Linde,	Anschlussbei-

trag	Wärmeverbund,	Rückbau	/Anpassung	Heizung,	Ersatz	Mobilien,	Ersatz	
elektr.	Pflegedokumentation,	Mobilien	für	Spitex

590'000

Soziale	Sicherheit Alterssiedlung	Dorfmitte	Anschlussgebühr	Wärmeverbund 30'000
Verkehr  
Nachrichtenübermittlung

Grünthal-Haselhaldenstrasse,	Ausbau	und	Sanierung	sowie	Neubau	Gehweg,	
Uerschenstrasse,	Dürstelenstrasse,	Würzacher-,	Hermatswiler-,	Breitacher-
strasse,	Tiefenbachstrasse,	Fussgänger-Tössbrücke	Dillhaus,	Erschliessung	
Langmatt,	Sunnerai/Husacher,	Rietlistrasse,	Kleintransporter	mit	Kippbrücke,	
Ersatzbeschaffung	für	Toyota	Hilux,	INVERS	Erfassung	Schlammsammler

1'870'000

Umweltschutz	 
und	Raumordnung

Brandholz,	Stegstrasse/Walenbachstrasse	Wasserleitung,	Haselhalden-Grün-
thalstrasse	(im	Zus.	Mit	Erschliessungskonzept)	Tannau-Au	Anteil	Bauma	
Töss-	und	SBB-Trasse-Querung,	Schindlet	Ersatz	Versorgerleitung,	Würza-
cher-,	Hermatswiler-	Breitacherstrasse,	Sanierung	QWPW-Sülibachtobel,	
Ringschluss	Würzacherstrasse-Frauwiessstrasse	Auflage	GWP,	GWPW	Jucke-
ren	UV-Anlage,	Leitungsersatz	Gfell-Schwendi,	Allmann	Ant.	Bauma	am	Neu-
bau	Reservoir	Geiirain,	Sunnerai/Husacher,	Umzonung	Wellenau	Boden,	
Leitungsersatz	obere	Lanfurri	bis	Gfellstrasse,	Prozessleitsystem	RITOP,	Upda-
te/Upgrade,	Wasseranschlussgebühren,	Regenwasserkanal	Seewadel,	Ster-
nenbergstasse	Querung	Töss/SBB-Trasse,	Niderdürstelenstrasse,	Erschlies-
sung	von	Randgebieten	Ant.	Gemeinde,	Sanierungsmassnahmen	auf	der	
Grundlage	der	Zustandserfassung,	GIS/LIS	Zusammenführung	Bauma-Ster-
nenberg	Planergänzungen,	GEP	2,	Kanalisationsanschlussgebühren,	Mülibach	
Umverlegung,	Haselhaldnerbach,	Blitterswilerbach,	Mülibach,	Nideltobelbach,	
Massnahmenplan	Naturgefahren,	Ersatz	Kadaversammelstelle,	Teilrevision	
Ortsplanung,	Ausscheidung	Gewässerräume	im	Siedlungsgebiet,	Kommunales	
Parkplatzkonzept,	Kommunales	Inventar	Überarbeitung

3'238'0000

Finanzen	und	Steuern Abbruch	alter	Landi,	Konzeptstudie	für	zukünftige	Nutzung	Gasthaus	Tanne,	
Altlastenbereinigung

380'000

Total 12'678'500

Investitionen  
(Werte	in	CHF)

Budget 
2023

Budget 
2022

Investitionen	im	Verwal-
tungsvermögen 12'298'500 10'443'000

Investitionen	im	Finanz-
vermögen 380'000 357'000

Nettoinvestitionen	VV	und	FV 12'678'500 10'800'000
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Stellenplan
Nachfolgend	aufgelistet	ist	der	neue	Stellenplan.

Vollzeitstellen 
Budget

2023 2022

Bereiche Vollzeit-
stellen

Vollzeit-
stellen

Allgemeine	Verwaltung 13.68 13.31
Öffentliche	Ordnung	
und	Sicherheit 3.04 2.90

Bildung 22.95 22.91
Kultur,	Sport	und	Freizeit 3.67 3.29
Gesundheit	(neu	inkl.	Spitex) 58.20 46.50
Soziale	Sicherheit 6.00 6.00
Verkehr	und	Nachrichten-
übermittlung 3.23 2.85

Umweltschutz	und	
	Raumordnung 7.36 6.49

Volkswirtschaft 1.81 1.81
Finanzen	und	Steuern 1.02 1.02

Total Gemeinde Bauma 120.97 107.10

Bildung	kantonale	Anstellung 42.20 43.02

  
Gleichbleibender Steuerfuss
An	der	Gemeindeversammlung	vom	18.	Juni	2018	wurde	die	
Errichtung	einer	Vorfinanzierung	von	CHF	4,0	Mio.	 für	 die	
Sanierung	des	Hallenbades	beschlossen.	Gemäss	den	dama-
ligen	 Erläuterungen	 des	 Gemeinderates	 im	 beleuchtenden	
Bericht	sowie	an	der	Gemeindeversammlung	waren	dafür	3	
bis	 4	 Steuerprozente	 (während	 ca.	 vier	 Jahren)	 einzuset-
zen.	Mit	der	Jahresrechnung	2022	kann	die	Vorfinanzierung	
der	 Sanierung	 des	 Hallenbades	 im	 Umfang	 von	 CHF	 4,0	
Mio.	abgeschlossen	werden.	Unter	Ausklammerung	ausser-
ordentlicher	Effekte	(Grundstückgewinnsteuern)	könnte	der	
Steuerfuss	ab	dem	Jahr	2023	plangemäss	wieder	um	4	Steu-
erprozente	reduziert	werden.	

Der	Gemeinderat	 ist	 aber	der	Ansicht,	dass	die	Gemeinde	
mit	 dem	 Instrument	 der	Vorfinanzierung	 von	Grossinvesti-
tionen	 (>	 CHF	 10'000'000.00)	 gut	 gefahren	 ist.	 Er	möch-
te	 daher	 auf	 eine	 Reduktion	 des	 Steuerfusses	 verzichten.	
Im	 Sinne	 eines	 stabilen	 Budgets	 und	 der	 vorausschauen-
den	 Planung	 beantragt	 er	 deshalb,	mit	 dem	 Budget	 2023	
CHF	1'900'000.00	in	eine	neue	Vorfinanzierung	zur	Finanzie-
rung	des	Werkhofes	einzulegen.	Aufgrund	der	sorgfältigen	
Planung	und	einer	massvollen	Verteilung	der	vielen	Gemein-
deaufgaben	auf	verschiedene	Jahre	kann	der	Steuerfuss	von	
120	%	beibehalten	werden.

Errichtung einer Vorfinanzierung 
für den späteren Neubau eines Werkhofes
Die	Gemeindeversammlung	vom	14.	Juni	2021	hat	den	Kauf	
des	 Grundstücks	 Kat.	 Nr.	 BA7255,	 Langmatt,	 Bauma	
beschlos	sen.	 Aufgrund	 der	 aktuell	 ungünstigen	 Werkhofsi-
tuation	 mit	 Mehrfachnutzung	 am	 bestehenden	 Standort	
	Gublenstrasse	32,	beabsichtigt	der	Gemeinderat,	der	Stimm-
bürgerschaft	 zu	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 die	 Erstellung	
	eines	Werkhofes	 auf	 dem	 Grundstück	 Langmatt	mit	 Mehr-
fachnutzung	für	die	Bereiche	Feuerwehr,	Forstrevier,	Werk-
dienst,	 Wasserversorgung,	 Wertstoffsammelstelle,	 sowie	
allen	falls	noch	für	weitere	kommunalen	Nutzungen,	zu	bean-
tragen.	Unter	Ausklammerung	gebührenfinanzierter	Nutzun-
gen	(namentlich	der	Wertstoffsammelstelle)	ist	aus	heutiger	
Sicht	von	einem	Investitionsvolumen	von	rund	CHF	15	Mio.	
auszugehen.

Gemäss	Gemeindegesetz	 (GG)	 ist	 die	Vorfinanzierung	von	
Investitionsvorhaben	zulässig,	wenn	sie,	wie	der	Neubau	des	
Werkhofs,	 in	 der	 Finanz-	 und	Aufgabenplanung	 eingestellt	
sind	(§	90	Abs.	1	GG).	Die	maximale	Höhe	einer	Vorfinanzie-
rung	 ist	durch	die	Höhe	der	voraussichtlichen	Nettoinvesti-
tionen	begrenzt	 und	als	Grundsatzentscheid	 durch	die	Ge-
meindeversammlung	zu	beschliessen	(§	90,	Abs.	2	GG).	Die	
Einlagen	in	die	Vorfinanzierung	werden	jährlich	bis	zum	Jahr	
des	Nutzungsbeginns	des	Investitionsgutes	mit	dem	Budget	
beschlossen.	Sie	dürfen	im	Budget	zu	keinem	Aufwandüber-
schuss	 führen.	 Vorfinanzierungen	 sind	 zweckgebundenes	
Eigenkapital	 (§	 122,	Abs.	 2,	 lit	 d	GG).	 In	 der	 Erfolgsrech-
nung	 sind	 Einlagen	 in	 Vorfinanzierungen	 und	 deren	 Auflö-
sung	Teil	des	ausserordentlichen	Ergebnisses	(§	124	GG).

Mit	 der	 Errichtung	 der	 Vorfinanzierung	 und	 der	 jährlichen	
Einlage	in	die	entsprechende	Spezialfinanzierung	gemäss	§	
87	 GG	 werden	 noch	 keine	 Investitionsausgaben	 bewilligt.	
Eine	 spätere	 Abstimmung	 in	 der	 Gemeindeversammlung	
oder	an	der	Urne	sind	zwingend.	Die	Vorfinanzierung	erfolgt	
vorsorglich	und	dient,	 falls	 der	Neubau	des	Werkhofes	be-
schlossen	wird,	zur	Deckung	der	Abschreibung	späterer	In-
vestitionen	und	trägt	dazu	bei,	Investitionsspitzen	zu	glätten	
und	die	Erfolgsrechnung	der	Folgejahre	nach	der	Inbetrieb-
nahme	des	Werkhofs	von	Abschreibungsaufwand	(respekti-
ve	von	dessen	Finanzierung)	zu	entlasten.

Bei	voraussichtlichen	Nettoinvestitionen	von	rund	CHF	15,0	
Millionen	und	einer	Inbetriebnahme	nicht	vor	2029	kann	ge-
mäss	derzeitigem	Terminplan	die	Vorfinanzierung	des	Vor-
habens	über	mindestens	sechs	 Jahre	bis	zum	Nutzungsbe-
ginn	des	Werkhofs	erfolgen	(2023,	2024,	2025,	2026,	2027,	
2028).	Um	bei	der	jährlichen	Erstellung	des	Budgets	die	nö-
tige	Flexibilität	zu	haben,	wird	der	Gemeindeversammlung	
im	 Rahmen	 eines	 Grundsatzbeschlusses	 eine	 Vorfinanzie-
rung	über	CHF	10,0	Millionen	beantragt.	Dieser	Betrag	stellt	
dann	den	Maximalbetrag	dar,	der	vorfinanziert	werden	darf.	

Der	Steuerfuss	und	die	konkrete	Höhe	der	Einlage	in	die	Vor-
finanzierung	sind	 jährlich	mit	dem	Budget	zu	beschliessen,	
erstmals	mit	dem	Budget	2023	an	der	Gemeindeversamm-
lung	im	Dezember	2022.

Abschiede Rechnungsprüfungskommission
Die	Rechnungsprüfungskommission	stellt	die	folgenden	An-
träge:
1.		Die	 Rechnungsprüfungskommission	 empfiehlt	 Zustim-
mung	 zu	 folgendem	 Antrag	 des	 Gemeinderates: 
Für	 den	 Neubau	 des	 Werkhofes	 wird	 eine	 Vorfinanzie-
rung	nach	§	90	Abs.	2	des	Gemeindegesetzes	von	CHF	
10'000'000.00	errichtet.

2.	Die	 Rechnungsprüfungskommission	 beantragt	 der	 Ge-
meindeversammlung,	den	Steuerfuss	 für	das	 Jahr	2023	
gemäss	 Antrag	 des	 Gemeinderates	 auf	 120	%	 (Vorjahr	
120	%)	 des	 einfachen	 Gemeindesteuerertrags	 festzuset-
zen.

3.	Die	 Rechnungsprüfungskommission	 stellt	 fest,	 dass	 das	
Budget	der	Politischen	Gemeinde	Bauma	finanzrechtlich	
zulässig,	 rechnerisch	 richtig	 und	 finanziell	 im	 Wesentli-
chen	 angemessen	 ist.	 Die	 Regelungen	 zum	 Haushalts-
gleichgewicht	 sind	 eingehalten.	 Die	 finanzpolitische	 Prü-
fung	 ist	 erfolgt	 und	 die	 Rechnungsprüfungskommission	
stellt	die	folgenden	Streichungsanträge:

• Konto 5340.3144.00 Unterhalt Hochbauten  
(Wohnen im Alter) CHF 28'000 
Begründung:	die	Anschlussgebühren	an	den	 
Wärmeverbund	wurden	doppelt	budgetiert	 
(auch	auf	Konto	5340.3120.00)



Beleuchtender Bericht
Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022
Seite	6	|	27

• Konto 9630.3430.41 Baulicher Unterhalt FV Tanne 
CHF 28'000 
Begründung:	die	Anschlussgebühren	an	 
den	Wärmeverbund	wurden	doppelt	budgetiert	 
(auch	auf	Konto	9630.3430.41)

• Konto 3411.3130.00 Dienstleistungen Dritter  
(Marketing Konzept, Begleitung Neueröffnung)  
CHF 35'000  
Begründung:	der	Nutzen	dieser	externen	Begleitung	
konnte	der	RPK	nicht	aufgezeigt	werden.	 
Zudem	ist	die	Eröffnung	erst	auf	2024	vorgesehen.

• Konto 6150.3130.00  Dienstleistungen Dritter  
(Umsetzung Betriebsorganisation Werkhof)  
CHF 10'000 
Begründung:	die	Reorganisation	selber	führt	bereits	zu	
wiederkehrenden	Mehrkosten.	Der	RPK	konnte	kein	
unmittelbarer,	konkreter	Bedarf	aufgezeigt	werde,	wel-
cher	die	Budgetierung	einer	externen	Dienstleistung	
rechtfertigt.

• Konto 6150.3132.00  Honorare externe Berater 
CHF 20'000 
Begründung:	auf	Nachfrage	der	RPK	gibt	es	hinter	dieser	
Budgetposition	kein	konkretes	Projekt	und	keinen	kon-
kreten	Bedarf	an	externer	Beratung.

• Konto 8140.3635.00 Beiträge an private Unterneh-
men (UHG Bauma) CHF 25'000 
Begründung:	die	UHG	wurde	zwar	gegründet.	Es	sind	
aber	Rekurse	hängig.	Zudem	ist	die	UHG	wegen	fehlender	
Statuten	und	fehlendem	Vorstand	auf	absehbare	Zeit	
nicht	handlungsfähig.

Die	 Rechnungsprüfungskommission	 beantragt	 der	 Gemein-
deversammlung,	das	Budget	2023	der	Politischen	Gemeinde	
Bauma	 entsprechend	 dem	 Antrag	 des	 Gemeinderates	 mit	
den	oben	aufgelisteten	Streichungen	zu	genehmigen.

Anträge des Gemeinderats
1.	Für	den	Neubau	des	Werkhofes	wird	eine	Vorfinanzierung	
nach	 §	 90	 Abs.	 2	 des	 Gemeindegesetzes	 von	 CHF	
10'000'000.00	errichtet.

2.	Der	Steuerfuss	für	das	Jahr	2023	wird	auf	120	%	(Vorjahr	
120	%)	des	einfachen	Gemeindesteuerertrags	festgesetzt.

3.	Das	Budget	der	Politischen	Gemeinde	Bauma	wird	geneh-
migt.	

Traktandum 2
Siedlungsentwässerungsverordnung, 
Genehmigung

Ausgangslage
Die	noch	gültige	Kanalisationsverordnung	wurde	am	15.	De-
zember	1978	durch	die	Gemeindeversammlung	festgesetzt.	
Die	Rechtsgrundlagen	im	Gewässerschutz	und	der	Praxisvoll-
zug	haben	 sich	 zwischenzeitlich	 erheblich	weiterent	wickelt.	
Aufgrund	dessen	wurde	die	kommunale	Siedlungsentwässe-
rungsverordnung	 basierend	 auf	 der	 kantonalen	 Musterver-
ordnung	überarbeitet.

Ein	erster	Entwurf	wurde	dem	Amt	für	Abfall,	Wasser,	Ener-
gie	 und	 Luft	 (AWEL)	 zur	 Vorprüfung	 zugestellt.	 In	 seiner	
Stellungnahme	hat	das	AWEL	in	erster	Linie	zu	der	Gebüh-
renerhebung	diverse	Vorbehalte	angebracht.	So	wurde	die	
Erhebung	der	Anschlussgebühren	auf	der	Basis	des	Gebäu-
deversicherungswertes	 als	 nicht	 verursachergerecht	 erach-
tet	und	die	Erhebung	der	Gebühr	auf	der	Basis	von	flächen-	
und	 zonengewichteten	 Komponenten	 empfohlen.	 Auch	 bei	
der	Erhebung	der	Benutzungsgebühren	lehnte	das	AWEL	die	
Erhebung	von	Grundgebühren	auf	der	Basis	der	angeschlos-
senen	Liegenschaften,	Wohneinheiten	oder	Betriebe	ab	und	
empfahl	 ebenfalls	 die	 Verwendung	 der	 zonengewichteten	
Grundstücksflächen.	Die	erforderlichen	Anpassungen	an	der	
Siedlungsentwässerungsverordnung	(SEVO)	und	dem	dazu-
gehörigen	 Siedlungsentwässerungsreglement	 (SERE,	 Aus-
führungsbestimmungen)	wurden	vorgenommen	und	ein	ent-
sprechendes	Gebührenreglement	erarbeitet.

Der	 Gemeinderat	 hat	 die	 überarbeitete	 Siedlungsentwäs-
serungsverordnung	 (SEVO)	 zusammen	 mit	 deren	 Ausfüh-
rungsbestimmungen	dem	Preisüberwacher	zur	Stellungnah-
me	vorgelegt.	

Stellungnahme	des	Preisüberwachers:

Beurteilung der vorgesehenen Gebühreneinnahmen
Da	 keine	 Gebührenerhöhung	 erfolgt,	 verzichtet	 der	 Preis-
überwacher	 auf	 die	 Prüfung	des	Gebührenniveaus.	 Er	 gibt	
nur	eine	Empfehlung	zum	Gebührenmodell	ab.

Gebührenmodell
Ein	 grosser	 Teil	 der	 Kosten	 der	 Abwasserentsorgung	 falle	
unabhängig	 vom	Verbrauch	 an.	Daher	 sollen	 bei	 einem	fi-
nanziell	nachhaltigen	Gebührenmodell	mindestens	50%	der	
Einnahmen	über	verbrauchsunabhängige	Gebühren	(Grund-
gebühren)	generiert	werden.	Bei	der	Siedlungsentwässerung	
machen	die	Kosten	der	Regenwasserableitung	einen	bedeu-
tenden	 Teil	 der	 Kosten	 aus.	 Ein	 verursachergerechtes	 Ge-
bührenmodell	 im	 Bereich	 Abwasser	 beinhalte	 daher	 auch	
eine	Regenwassergebühr.

Das	AWEL	 insistiert	bei	der	Gemeinde	auf	der	Anwendung	
eines	 bauzonengewichteten	 Grundgebührenmodells.	 Der	
Preisüberwacher	empfiehlt	demgegenüber,	kein	solches	Mo-
dell	zu	wählen.	Sollte	die	Gemeinde	auf	einem	bauzonenge-
wichtetes	Grundgebührenmodell	bestehen,	so	könnten	aus	
Sicht	des	Preisüberwachers	dessen	negativen	Folgen	unter	
folgenden	Bedingungen	verringert	werden:
Um	zu	vermeiden,	dass	gewisse	Liegenschaften	mit	sehr	ho-
hen	Gebühren	belastet	würden,	müsse	 im	Reglement	eine	
Anpassungsmöglichkeit	 vorgesehen	 werden,	 für	 den	 Fall,	
dass	 diese	 wesentlich	mehr	 bezahle	 als	 eine	 Liegenschaft	
ausserhalb	der	Bauzone,	beziehungsweise	die	Geschossflä-
chen	einer	 Liegenschaft	multipliziert	mit	dem	entsprechen-
den	Faktor	wesentlich	kleiner	sei	als	die	gewichtete	Parzel-
lenfläche	der	betreffenden	Bauzone.
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Der	Preisüberwacher	erachtet	eine	Gebührenanpassung	an	
die	effektiven	Verhältnisse	unter	folgenden	Voraussetzungen	
als	angemessen:
•	 Bei	Grundstücken	bis	zu	1000	m2	ab	einer	Abweichung	
von	20	%

•	 Bei	Grundstücken	von	mehr	als	1000	m2	ab	einer	Abwei-
chung	von	10	%

Dank	dieser	Regelung	könnten	die	problematischen	Aspekte	
dieses	Gebührenmodells	ausgeglichen	werden.	Dies	erforde-
re	 jedoch	 eine	 klar	 verständliche	 Darstellung	 der	 Berech-
nungsmethode	der	Grundgebühr	(anhand	konkreter	Beispie-
le),	so	dass	die	Grundeigentümer	erkennen	können,	ob	ein	
Begehren	um	Anpassung	möglich	bzw.	aussichtsreich	ist.

Anschlussgebühren
Es	gäbe	verschiedene	anwendbare	Methoden	für	die	Bemes-
sung	von	Anschlussgebühren.	Da	es	 sich	 in	 der	Regel	 um	
relativ	hohe	einmalige	Beiträge	handle,	sei	aus	Gründen	der	
rechtlichen	 Gleichbehandlung	 bestehender	 und	 neuer	 An-
schliessender	 von	 starken	 Änderungen	 abzusehen.	 Ein	
Wechsel	der	Berechnungsbasis	bei	den	Anschlussgebühren	
sei	daher	besonders	heikel.	Wenn	sich	eine	Anpassung	der	
Berechnungsbasis	 aufdränge,	 solle	 diese	 nicht	 gleichzeitig	
mit	 einer	 Gebührenanpassung	 erfolgen,	 um	 zu	 grosse	Ge-
bührensprünge	zu	vermeiden.	Generell	empfiehlt	der	Preis-
überwacher	bei	Anpassungen	dafür	zu	sorgen,	dass	die	An-
schlussgebühren	 für	 keine	 Gebäudeart	 um	mehr	 als	 20	%	
verändert	werden.

Empfehlung des Preisüberwachers
Gemäss	seinen	Erwägungen	und	gestützt	auf	das	Preisüber-
wachungsgesetz	(Art.	2,	13	und	14)	empfiehlt	der	Preisüber-
wacher	der	Gemeinde	Bauma:

•	 eines	der	von	ihm	empfohlenen	Grundgebührenmodelle	
einzuführen:

   ◦		Bei	Beibehaltung	eines	Gebührenmodells	mit	den	
bauzonengewichteten	Grundstücksflächen	eventuali-
ter	die	jährlichen	Grundgebühren	in	der	Höhe	des	
aufgrund	der	effektiven	Geschossfläche	berechneten	
Wertes	–	analog	der	Liegenschaften	ausserhalb	der	
Bauzone	–	zu	begrenzen,	wenn	dieser	deutlich	unter	
dem	theoretisch	berechneten	Wert	der	entsprechen-
den	Bauzone	liegt.

•	 Die	Anschlussgebühren	so	festzusetzen,	dass	sich	die	
Belastung	für	keinen	Liegenschaftstyp	um	mehr	als	20	%	
verändert.

Stellungnahme	des	Gemeinderates	
zur	Empfehlung	des	Preisüberwachers:

Das	neue	Gebührenmodell	sieht	neben	den	Anschluss-	und	
Mengengebühren	auch	eine	Grundgebühr	vor	und	präzisiert	
die	Berechtigung	der	Gemeinde	zur	Erhebung	von	Gebühren	
für	die	Strassenentwässerung.

Die	neue	SEVO	und	das	zugehörige	Gebührenmodell	sind	auf	
die	 spezifischen	 Bedürfnisse	 der	 Gemeinde	 Bauma	 ange-
passt.	Grundsätzlich	 ist	das	Gebührenmodell	 so	aufgebaut,	
dass	es	mit	verhältnismässigem	Vollzugsaufwand	möglichst	
verursachergerecht	ist.

Mit	 dem	 vorliegenden	 neuen	Gebührenmodell	 und	 den	 zu-
gehörigen	 Tarifen	werden	 keine	Mehreinnahmen	 generiert.	
Der	Preisüberwacher	hat	deshalb	auf	die	Prüfung	des	Gebüh-
renniveaus	verzichtet	und	hat	lediglich	eine	Empfehlung	zum	
Gebührenmodell	abgegeben.

Gebührenmodell
Gemäss	 der	 Empfehlung	 des	 Preisüberwachers	 sollen	 mit	
den	 verbrauchsunabhängigen	 Gebühren	 mindestens	 50	%	
der	 Einnahmen	 generiert	 werden.	 Die	 Gemeinde	 Bauma	
schreibt	in	ihrer	SEVO	je	einen	Anteil	von	50	%	für	die	Grund-
gebühr	und	die	Mengengebühr	vor.	Zusätzlich	werden	wei-
terhin	Anschlussgebühren	erhoben.

Anschlussgebühren
Anschlussgebühren	 dienen	 dem	 Gebührenzahler	 als	 «Ein-
kauf»	 in	 die	 öffentliche	 Abwasserinfrastruktur.	 Die	 An-
schlussgebühr,	welche	im	von	der	Gemeinde	gewählten	Mo-
dell	 nach	 zonengewichteten	Grundstücksflächen	 bemessen	
wird,	deckt	die	beiden	Komponenten	Schmutzabwasser	so-
wie	 Regenabwasser	 in	 der	 Anschlussgebühr	 ab.	Die	 SEVO	
sieht,	wie	die	bisherige	Verordnung	über	Beiträge	und	Ge-
bühren	für	Abwasseranlagen,	eine	Reduktion	der	Anschluss-
gebühr	 vor,	 wenn	 das	 Dachwasser	 zur	 Versickerung	 ge-
bracht	wird	oder	eine	Brauchwasserspeicherung	vorgesehen	
ist.	 Damit	 besteht	 für	 die	 Liegenschafteneigentümer	 eine	
Möglichkeit	zur	Einflussnahme	auf	die	zu	entrichtenden	An-
schlussgebühren.

Die	bisherige	Verordnung	über	Gebühren	und	Beiträge	 für	
Abwasseranlagen	wurde	gestützt	auf	den	Versicherungswert	
und	 einen	 Benützungszuschlag	 für	 Wohnungen	 und	 Gara-
genplätze	erhoben.	Der	Gemeinderat	hatte	bisher	mit	dem	
Art.	15	der	alten	Verordnung	die	Möglichkeit,	bei	Gebäuden,	
die	 teilweise	 gewerblichen	 oder	 industriellen	 Zwecken	 die-
nen,	einen	Benützungszuschlag	nach	Art	und	Menge	des	Ab-
wassers	festzulegen.	Ein	Anteil	Regenwasser	wurde	bei	der	
bisherigen	Anschlussgebühr	nicht	mitberücksichtigt.

Die	aktuelle	Gebührenerhebung	stützt	sich	in	erster	Linie	auf	
das	anfallende	häusliche	oder	industrielle	Abwasser	und	be-
rücksichtigt	den	Regenwasseranteil	am	gesamten	Abwasser-
anfall	auf	der	Kläranlage	nicht.	Für	die	Kosten	am	Kanalnetz	
und	auch	auf	der	Kläranlage	ist	aber	die	Menge	des	abgelei-
teten	Regenwassers	erheblich.	Mit	der	Berücksichtigung	der	
Parzellenfläche	werden	deshalb	grosse	Parzellen	mit	kleinen	
bzw.	günstigen	Gebäuden	und	grossen	Platzflächen	höhere	
Anschlussgebühren	 bezahlen.	 Derart	 bebaute	 Liegenschaf-
ten	haben	bisher,	entgegen	dem	Verursacherprinzip,	zu	we-
nig	 an	 die	 Kosten	 der	 Entwässerungsanlagen	 beigetragen.	
Betroffen	sind	 in	erster	Linie	Grundstücke	 in	der	Industrie-
zone.	Die	Anzahl	 der	 noch	nicht	 bebauten	Grundstücke	 in	
dieser	Zone	in	der	Gemeinde	Bauma,	die	eine	Anschlussge-
bühr	zu	entrichten	haben,	ist	sehr	gering.

Die	 öffentliche	 Abwasserentsorgung	 ist	 auf	 die	 mögliche	
Überbauung	der	Grundstücke	dimensioniert.	Um	das	Verur-
sacherprinzip	zu	berücksichtigen,	haben	sich	die	einzelnen	
Grundstücke	 im	 Umfang	 ihres	 Nutzens	 über	 Gebühren	 an	
den	Kosten	zu	beteiligen.	Gemäss	der	vorliegenden	neuen	
SEVO	sind	Anschlussgebühren	einmalig	geschuldet	und	es	
sind,	im	Gegensatz	zu	der	aktuell	noch	gültigen	Verordnung,	
keine	Gebührennachzahlungen	vorgesehen.	Es	werden	also	
zukünftig	 bei	 Um-	 oder	 Erweiterungsbauten	 keine	 Gebüh-
rennachzahlungen	mehr	erfolgen.	Heute	können	bei	grossen	
Um-	oder	Erweiterungen	durchaus	nochmals	Gebührennach-
zahlungen	in	der	Grössenordnung	der	bereits	bezahlten	An-
schlussgebühr	anfallen.	Aus	diesem	Grund	ist	der	Gemeinde-
rat	 der	 Ansicht,	 dass	 die	 einmalige	 Anschlussgebühr	
gegenüber	der	heutigen	Anschlussgebühr	durchaus	um	mehr	
als	20%	abweichen	darf.

Zudem	haben	Eigentümer,	welche	ihr	Grundstück	unternut-
zen	bzw.	nur	teilweise	bebauen	wollen,	die	Möglichkeit,	ihr	
Grundstück	abzuparzellieren	und	somit	nur	für	den	bebauten	
Teil	die	Gebühren	zu	entrichten.	Grundstücke	die	neu	bebaut	
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werden	 und	 somit	 Anschlussgebühren	 zu	 bezahlen	 haben,	
werden	erfahrungsgemäss	vollständig	ausgenutzt.	Mit	dem	
Art.	27	der	neuen	SEVO	«besondere	Verhältnisse»	hat	der	
Gemeinderat	in	Sonderfällen	zudem	die	Möglichkeit,	die	Ge-
bühren	zu	erhöhen	oder	herabzusetzen.

Benutzungsgebühren
Benützungsgebühren	 setzen	 sich	 aus	 Grundgebühren	
Schmutzabwasser,	 Grundgebühren	 Regenabwasser	 und	
Mengengebühr	 zusammen.	Grundgebühren	 dienen	 der	De-
ckung	der	jährlichen	Kosten,	welche	von	der	anfallenden	Ab-
wassermenge	unabhängig	sind.	Mengengebühren	dienen	der	
Deckung	der	jährlichen	Kosten,	welche	von	der	anfallenden	
Schmutzabwassermenge	abhängig	sind.

Die	 Grundgebühr,	 welche	 nach	 zonengewichteten	 Grund-
stücksflächen	 bemessen	 wird,	 deckt	 die	 Grundgebühr	
Schmutzwasser	sowie	die	Grundgebühr	Regenwasser	ab.	Mit	
der	Gewichtung	des	Grundstücks	nach	Bauzone	werden	der	
unterschiedliche	Versiegelungsanteil	in	diesen	Zonen	(locke-
re	 Bebauung	 bei	 Einfamilienhäusern	 –	 fast	 komplette	 Ver-
siegelung	 in	 Industriezonen)	und	damit	verbunden	der	un-
terschiedliche	 Regenwasseranfall	 berücksichtigt.	 Mit	 der	
Gewichtung	 des	 Grundstücks	 nach	 der	 Zone	 wird	 zudem	
auch	der	unterschiedliche	Schmutzwasseranfall	 berücksich-
tigt.	 In	 einem	Einfamilienhaus	 fällt	weniger	 häusliches	Ab-
wasser	an	als	in	einem	Mehrfamilienhaus	oder	in	einer	dicht	
bebauten	Kernzone.

Wie	bei	der	Anschlussgebühr	sieht	die	neue	SEVO	auch	für	
die	jährlich	zu	entrichtende	Grundgebühr	eine	Reduktion	vor,	
wenn	das	Dachwasser	zur	Versickerung	gebracht	wird	oder	
eine	 Brauchwasserspeicherung	 vorgesehen	 ist.	 Damit	 be-
steht	 für	die	 Liegenschaftseigentümer	eine	Möglichkeit	 zur	
Einflussnahme	auf	die	jährlich	wiederkehrende	Grundgebühr.

Bei	den	Benutzungsgebühren	empfiehlt	der	Preisüberwacher	
eine	Reduktion	der	Gebühren	für	unternutze	Grundstücke.	Er	
möchte	 dafür	 einen	Vergleich	mit	 den	 Liegenschaften	 aus-
serhalb	der	Bauzonen	anwenden.

In	der	Gemeinde	Bauma	sind	die	Grundstücke	mehrheitlich	
so	überbaut,	dass	die	vom	Preisüberwacher	aufgezeigte	Ab-
weichung	von	10	%	bzw.	20	%	bei	den	Gebühren	gegenüber	
den	 Liegenschaften	 in	 der	 Landwirtschaftszone	 nur	 verein-
zelt	 gegeben	 ist.	 Diejenigen	 Grundstücke,	 die	 wesentlich	
unternutzt	sind,	sind	so	bebaut,	dass	sie	wie	bereits	vorste-
hend	im	Abschnitt	Anschlussgebühren	erläutert,	problemlos	
in	zwei	neue	Grundstücke	unterteilt	werden	könnten.	Somit	
müssten	für	den	abparzellierten,	nicht	angeschlossenen	Teil	
des	Grundstücks	keine	Benützungsgebühren	bezahlt	werden.	
Auch	bei	den	Benutzungsgebühren	hat	der	Gemeinderat	mit	
Art.	 27	«besondere	Verhältnisse»	 in	Sonderfällen	die	Mög-
lichkeit,	Gebühren	zu	erhöhen	oder	herabzusetzen.

Fazit
Der	Gemeinderat	erachtet	aus	den	oben	dargelegten	Grün-
den	die	vom	Preisüberwacher	geforderten	Anpassungen	als	
nicht	 notwendig	 und	 hält	 an	 seinem	 vorgeschlagenen	 Ge-
bührenmodell	fest.

Er	 erachtet	 das	 gewählte	 Gebührenmodell	 insgesamt	 als	
verursachergerechte	 Lösung	 mit	 einem	 vertretbaren	 Voll-
zugsaufwand.	 Anpassungen	 würden	 zu	 einem	 wesentlich	
grösseren	Vollzugsaufwand	führen.

Inhalt der Siedlungsentwässerungsverordnung
In	der	Siedlungsentwässerungsverordnung	 (SEVO)	werden	
die	Rechte	und	Pflichten	der	Gemeinde	und	der	Privaten	ge-
regelt.	 Zudem	 werden	 die	 Eckwerte	 der	 Abwasserentsor-
gung	sowie	die	Finanzierung	der	öffentlichen	Abwasseranla-
gen	definiert.

Im	Siedlungsentwässerungsreglement	(SERE)	(Ausführungs-
bestimmungen	der	SEVO)	werden	die	Aufgaben	und	Arbei-
ten	der	Gemeinde	sowie	der	Privaten	geregelt.	Die	Ausfüh-
rungsbestimmungen	 geben	 Aufschluss	 über	 Schnittstellen,	
Anforderungen	an	Planung,	Bau,	Betrieb	und	Unterhalt	der	
Abwasserentsorgung	sowie	über	notwendige	Kontrollen.	Das	
Siedlungsentwässerungsreglement	 wird	 vom	 Gemeinderat	
erlassen	werden.

Die	neue	Siedlungsentwässerungsverordnung	
ist	ab	Seite	21	abgedruckt.

Wichtige materielle Änderungen
•	 Das	neue	Gebührenmodell	für	Anschluss-	und	Benüt-
zungsgebühren	soll	dem	Verursacherprinzip	mehr	Beach-
tung	schenken.	Entsprechend	ihrer	Nutzung	werden	die	
Flächen	mit	einem	Faktor	(1	–	7)	multipliziert.

•	 Das	neue	Gebührenmodell	für	die	Benützungsgebühren	
sieht	gemäss	Empfehlung	des	AWEL	eine	Mengengebühr	
nach	Anzahl	m3	Wasserverbrauch	sowie	eine	Grundge-
bühr	nach	Anzahl	m2	gewichteter	Fläche	vor.	

•	 Die	Gewichtung	der	Mengen-	zur	Grundgebühr	soll	je	zu	
50	%	des	Gesamtertrages	der	Benützungsgebühren	erfol-
gen.

•	 Die	Anschlussgebühren	bemessen	sich	neu	innerhalb	der	
Bauzone	nach	der	zonen-	oder	nutzungsgewichteten	
Grundstücksfläche	(Quadratmeter	Parzellenfläche	x	Fak-
tor)	sowie	ausserhalb	der	Bauzone	nach	der	effektiven	
Nutzfläche	(Geschossflächen)	und	der	Art	der	Nutzung.

•	 Für	die	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	neuen	
Verordnung	ganz	oder	teilweise	überbauten	Grundstücke	
sowie	bestehende	Strassen,	die	bereits	an	die	öffentli-
chen	Siedlungsentwässerungsanlagen	angeschlossen	sind,	
entfällt	eine	weitere	Anschlussgebühr.

•	 Anpassungen	infolge	weiterentwickelter	Rechtsgrund-
lagen	und	Praxisvollzug.
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Benützungsgebühren
Die	nachfolgende	Tabelle	stellt	eine	Übersicht	über	die	Veränderung	des	Gebührenmodells	dar.	Die	Beispiele	basieren	auf	
Durchschnittswerten.

Neu
Grundgebühr Mengengebühr Total

Bisher
Mengengebühr Differenz

Einfamilienhaus* 
Ø	120	m3	Verbrauch 
Ø	750	m2	Fläche

W1	/	W2 90.00 198.00 288.00 334.80 –46.80

Kernzone 450.00 198.00 648.00 334.80 313.20

Mehrfamilienhaus* 
5 Wohnungen 
Ø 625 m3	Verbrauch 
Ø	1'270	m2	Fläche

W1	/	W2 152.40 1'031.25 1'183.65 3'543.30 –2'359.65

W3 304.80 1'031.25 1'336.05 3'543.30 –2'207.25
mit	Gewerbe-
erleichterung 457.20 1'031.25 1'488.45 3'543.30 –2'054.85

Kernzone 762.00 1'031.25 1'793.25 3'543.30 –1'750.05
Mehrfamilienhaus* 
8	Wohnungen 
Ø	830	m3	Verbrauch 
Ø	1'062	m2	Fläche

W1	/	W2 127.44 1'369.50 1'496.94 2'315.70 –818.76

W3 254.88 1'369.50 1'624.38 2'315.70 –691.32
mit	Gewerbe-
erleichterung 382.32 1'369.50 1'751.82 2'315.70 –563.88

Kernzone 637.20 1'369.50 2'006.70 2'315.70 –309.00
Mehrfamilienhaus* 
12 Wohnungen 
Ø	1'160	m3	Verbrauch 
Ø	2'095	m2	Fläche

W1	/	W2 251.40 1'914.00 2'165.40 3'236.40 –1'071.00

W3 502.80 1'914.00 2'416.80 3'236.40 –819.60
mit	Gewerbe-
erleichterung 754.20 1'914.00 2'668.20 3'236.40 –568.20

Kernzone 1’257.00 1'914.00 3'171.00 3'236.40 –65.40
Gewerbe	bis	5'000	m2* 
ohne Wohnungen 
Ø	1'600	m3	Verbrauch 
Ø	2'795	m2	Fläche

G	/	I 1'677.00 2'640.00 4'317.00 4'464.00 –147.00

Kernzone 1'677.00 2'640.00 4'317.00 4'464.00 –147.00

Gewerbe	ab	5'000	m2* 
ohne Wohnungen 
Ø	1'940	m3	Verbrauch 
Ø	8'790	m2	Fläche

G	/	I 5'274.00 3'201.00 8'475.00 5'412.60 3'062.40

Kernzone 5'274.00 3'201.00 8'475.00 5'412.60 3'062.40

Gewerbe	bis	5'000	m2* 
mit	Wohnungen 
Ø	495	m3	Verbrauch 
Ø	1'875	m2	Fläche

W1	/	W2 225.00 816.75 1'041.75 1'381.05 –339.30

W3 450.00 816.75 1'266.75 1'381.05 –114.30
mit	Gewerbe-
erleichterung 675.00 816.75 1'491.75 1'381.05 110.70

G	/	I 1'125.00 816.75 1'941.75 1'381.05 560.70

Kernzone 1'125.00 816.75 1'941.75 1'381.05 560.70
Gewerbe	ab	5'000	m2* 
mit	Wohnungen 
Ø	880	m3	Verbrauch 
Ø	7'530	m2	Fläche

mit	Gewerbe-
erleichterung 2'710.80 1'452.00 4'162.80 2'455.20 1'707.60

G	/	I 4'518.00 1'452.00 5'970.00 2'455.20 3'514.80

Kernzone 4'518.00 1'452.00 5'970.00 2'455.20 3'514.80

Neu
Grundgebühr Mengengebühr Total

Bisher
Mengengebühr Differenz

Landwirtschaft,	üG 
Ø	Gesamtgeschossfläche	200	m2 
Ø	200	m3	Verbrauch

Wohnbauten 120.00 330.00 450.00 558.00 –108.00
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Anschlussgebühren
Eine	nachvollziehbare	Darstellung	des	SOLL	/	IST	–	Vergleichs	ist	aufgrund	der	unterschiedlichen	Art	der	Berechnungsgrund-
lage	(bisher	Gebäudeversicherungswert	/	neu	gewichtete	Fläche	x	Faktor)	nicht	möglich.

Die	nachfolgende	Tabelle	stellt	eine	Übersicht	über	die	Veränderung	der	Gebühr	in	Einzelfällen	dar.	Die	Beispiele	basieren	
auf	Durchschnittswerten.

Neu
Total

Bisher
1	%	Versicherungswert Grundgebühr* Total Differenz

Einfamilienhaus* 
Ø	693'000	Wert 
Ø	750	m2	Fläche

W1	/	W2 11'250.00 6'930.00 550.00 7'480.00 3'770.00

Kernzone 56'250.00 6'930.00 550.00 7'480.00 48'770.00

Mehrfamilienhaus* 
5 Wohnungen 
Ø	1'795'000	Wert 
Ø	1'270	m2	Fläche

W1	/	W2 19'050.00 17'950.00 2'600.00 20'550.00 –1'500.00

W3 38’100.00 17'950.00 2'600.00 20'550.00 17'550.00
mit	Gewerbe-
erleichterung 57'150.00 17'950.00 2'600.00 20'550.00 36'600.00

Kernzone 95'250.00 17'950.00 2'600.00 20'550.00 74'700.00
Mehrfamilienhaus* 
8	Wohnungen 
Ø	3'020'000	Wert 
Ø	1'060	m2	Fläche

W1	/	W2 15'900.00 30'200.00 4'100.00 34'300.00 –18'400.00

W3 31'800.00 30'200.00 4'100.00 34'300.00 –2'500.00
mit	Gewerbe-
erleichterung 47'700.00 30'200.00 4'100.00 34'300.00 13'400.00

Kernzone 79'500.00 30'200.00 4'100.00 34'300.00 45'200.00
Mehrfamilienhaus* 
12 Wohnungen 
Ø	3'115'000	Wert 
Ø	2'095	m2	Fläche

W1	/	W2 31'425.00 31'150.00 5'850.00 37'000.00 –5'575.00

W3 62'850.00 31'150.00 5'850.00 37'000.00 25'850.00
mit	Gewerbe-
erleichterung 94'275.00 31'150.00 5'850.00 37'000.00 57'275.00

Kernzone 157'125.00 31'150.00 5'850.00 37'000.00 120'125.00
Gewerbe	bis	5'000	m2* 
ohne Wohnungen 
Ø	2'740'000	Wert 
Ø	2'795	m2	Fläche

G	/	I 209'625.00 27'400.00 750.00 26'650.00 182'975.00

Kernzone 209'625.00 27'400.00 750.00 26'650.00 182'975.00

Gewerbe	ab	5'000	m2* 
ohne Wohnungen 
Ø	6'733'940	Wert 
Ø	8'790	m2	Fläche

G	/	I 659'250.00 67'339.00 750.00 68'089.00 591'161.00

Kernzone 659'250.00 67'339.00 750.00 68'089.00 591'161.00

Gewerbe	bis	5'000	m2* 
mit	Wohnungen 
Ø	2'340'020	Wert 
Ø	1'875	m2	Fläche

W1	/	W2 28'125.00 23'400.00 2'350.00 25'750.00 2'375.00

W3 56'250.00 23'400.00 2'350.00 25'750.00 30'500.00
mit	Gewerbe-
erleichterung 84'375.00 23'400.00 2'350.00 25'750.00 58'625.00

G	/	I 140'625.00 23'400.00 2'350.00 25'750.00 114'875.00

Kernzone 140'625.00 23'400.00 2'350.00 25'750.00 114'875.00
Gewerbe	ab	5'000	m2* 
mit	Wohnungen 
Ø	8'906'466	Wert 
Ø	7'530	m2	Fläche

Gewerbe- 
erleichterung 338'850.00 89'065.00 1'685.00 90'750.00 248'100.00

G	/	I 564'750.00 89'065.00 1'685.00 90'750.00 474'000.00

Kernzone 564'750.00 89'065.00 1'685.00 90'750.00 474'000.00

*Grundgebühren:	
• für	jede	erste	Wohnung	Fr.	500.00	 •	für	jede	Garage,	pro	Einstellplatz	Fr.	50.00
• für	jede	weitere	Wohnung	Fr.	400.00		 		(pro	Wohnung	MFH	2	/	pro	Gewerbe	15)

Neu
Total

Bisher
1	%	Versicherungswert Grundgebühr* Total Differenz

Landwirtschaft,	üG 
Ø	1'141'500	Wert 
Ø	200	m2  
Gesamtgeschossfläche

Wohnbauten 15'000.00 11'415.00 500.00 11'915.00 3'085.00
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Zuständigkeit der Gemeindeversammlung
Die	Gemeindeversammlung	ist	gemäss	Art.	14	der	Gemein-
deordnung	(GO)	zuständig	für	den	Erlass	und	die	Änderung	
von	wichtigen	Rechtssätzen.	Bestimmungen	über	die	Abwas-
serentsorgung	gehören	zu	den	wichtigen	Rechtssätzen	(Art.	
14	Ziff.	4	GO).	Demgegenüber	sind	die	davon	abgeleiteten	
Ausführungsbestimmungen	 (Siedlungsentwässerungsregle-
ment	[SERE])	durch	den	Gemeinderat	zu	erlassen.

Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission
Gemäss	§	59	Abs.	2	des	Gemeindegesetzes	und	Art.	43	Abs.	
1	 der	 Gemeindeordnung	 prüft	 die	 Rechnungsprüfungskom-
mission	 (RPK)	 Geschäfte	 von	 finanzieller	 Tragweite,	 über	
welche	 die	 Stimmberechtigten	 entscheiden.	 Da	 die	 neue	
Verordnung	unter	anderem	die	Finanzierung	der	öffentlichen	
Siedlungsentwässerung	 regelt	 und	 die	 Genehmigung	 der	
Verordnung	 durch	 die	 Stimmberechtigten	 (Gemeindever-
sammlung)	zu	erfolgen	hat,	wurde	die	Verordnung	der	RPK	
zur	Stellungnahme	unterbreitet.	

Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die	RPK	empfiehlt	der	Gemeindeversammlung,	die	Totalrevi-
sion	 der	 Siedlungsentwässerungsverordnung	 zu	 genehmi-
gen	und	Zustimmung	zu	den	Anträgen	des	Gemeinderates.	

Anträge des Gemeinderats
1.	Die	 total	 revidierte	 Siedlungsentwässerungsverordnung	
der	Gemeinde	Bauma	wird	genehmigt.	Die	Inkraftsetzung	
erfolgt	durch	den	Gemeinderat.

2.	Der	 Gemeinderat	 wird	 ermächtigt,	 Änderungen	 an	 der	
vorliegenden	Verordnung,	die	sich	als	Folge	von	Rekurs-
entscheiden	als	notwendig	erweisen,	vorzunehmen.

Traktandum 3
Baurechtsvertrag mit der Antares 
Plan AG, Stein am Rhein, zu Lasten 
des Grundstücks Kat. Nr. BA 3240, 
Alter Landi, Bauma; Genehmigung

Sachverhalt

Vorgeschichte
Das	 im	Eigentum	der	Gemeinde	 stehende	Grundstück	des	
«Alten	Landi»	(BA3240)	befindet	sich	am	nordöstlichen	Rand	
des	Dorfkerns,	vis	à	vis	der	katholischen	Kirche	und	neben	
dem	Oberstufenschulhaus	bzw.	angrenzend	an	das	Bahnhof-
areal	mit	 der	 Abzweigung	 nach	 Sternenberg.	Westlich	 der	
Parzelle	führt	die	Heinrich	Gujer-Strasse	vorbei	und	parallel	
dazu	im	Grundstück	verläuft	der	eingedolte	Gublenbach.

Die	 Liegenschaftenstrategie,	 welche	 der	 Gemeinderat	 er-
stellt	hat,	ergab	keine	langfristige	Verwendung	für	das	Areal	
des	 alten	 Landi	 für	 Gemeindezwecke.	 Das	mit	 der	 Liegen-
schaftenstrategie	 erstelle	 Erhaltskonzept	 wies	 für	 die	 not-
wendige	Instandsetzung	der	Anbauten	des	alten	Landi	kurz-
fristig	(d.h.	ab	2019)	einen	Finanzbedarf	von	CHF	970'000.00	
aus.	Für	die	Innen-	und	Aussensanierung	des	alten	Landi	war	
ca.	im	Jahr	2022	mit	Kosten	von	CHF	1'200'000.00	zu	rech-
nen.	Diesen	Investitionen	stand	keine	adäquate	kommunale	
Nutzung	gegenüber.	Auch	erschien	es	nicht	als	möglich,	die	
damaligen	Bruttomietzinserträge	von	rund	CHF	60'000	pro	
Jahr	nachhaltig	zu	steigern.

Als	 Objektstrategie	 wurde	 sowohl	 für	 den	 alten	 Landi	 wie	
auch	für	die	Anbauten	«zuwarten»	definiert.	Die	strategische	
Bedeutung	bei	der	Gemeindeentwicklung	wurde	explizit	fest-

gehalten	und	festgestellt,	dass	die	zentrale	Lage	vielseitige	
Nutzungen,	auch	Doppelnutzungen	der	Gemeinde	mit	Priva-
ten	zur	Aufwertung	von	Bauma	ermöglicht.	Bei	den	Anbau-
ten	wurde	als	zusätzliche	Option	eine	mögliche	Erweiterung	
des	Werkhofes	gesehen.	Mittlerweile	konnte	die	Gemeinde	
das	Grundstück	BA7255	(Langmatt)	als	zukünftigen	Stand-
ort	für	ein	multifunktionales	Werkgebäude	erwerben.	

Der	Gemeinderat	hat	sich	schon	vor	dem	Erwerb	der	Parzel-
le	Langmatt	intensiv	mit	der	zukünftigen	Nutzung	des	Areals	
des	alten	Landi	auseinandergesetzt.	Es	wurden	verschiedene	
Überlegungen	angestellt.	Eine	reine	Wohnnutzung	erschien	
dem	Gemeinderat	zu	wenig	attraktiv	und	der	zentralen	Be-
deutung	des	Standortes	nicht	gerecht	zu	werden.	Kontakte	
mit	 der	Migros	 zeigten	 rasch,	 dass	 diese	 an	 einem	neuen	
Standort	in	Bauma	sehr	interessiert	 ist,	da	die	Grösse	und	
Gliederung	der	Verkaufsfläche	am	bisherigen,	ebenfalls	zen-
tralen	Standort	bei	weitem	nicht	mehr	genügen.

Am	29.	Juli	/13.	August	2019	haben	die	Gemeinde	und	die	
Genossenschaft	 Migros	 Ostschweiz	 eine	 Absichtserklärung	
unterzeichnet,	 welche	 die	 Entwicklung	 eines	 Neubaus	 auf	
der	 Parzelle	 mit	 einem	 Migros-Supermarkt	 und	 weiteren	
Nutzungen	(mit	optionalen	Nutzungen	durch	die	Gemeinde)	
zum	Gegenstand	hatte.	

Die	Parteien	beabsichtigten:
•	 die	Entwicklung	eines	Neubaus	auf	der	Parzelle	 
mit	einem	Migros-Supermarkt	und	weiteren	Nutzungen	
(mit	optionalen	Nutzungen	durch	die	Gemeinde)

•	 die	dingliche	Übertragung	der	Parzelle	auf	Migros	 
oder	einen	Investor

•	 die	private	Erstellung	des	Neubaus	durch	Migros	 
oder	einen	Investor

•	 die	langfristige	Sicherung	des	Bestandes	eines	 
Migros-Supermarktes	in	der	Gemeinde

•	 die	Stärkung	der	Zentrumsfunktion	der	Gemeinde	 
im	oberen	Tösstal

•	 die	Aufwertung	des	Zentrums	der	Gemeinde
•	 die	Wahrung	des	Ortsbildes	der	Gemeinde	

In	mehreren	Verhandlungsrunden	wurde	darauf	eine	
Einigung	mit	folgenden	wesentlichen	Eckwerten	erzielt:
•	 Abgabe	der	Parzelle	an	Migros	im	Baurecht
•	 Dauer	des	Baurechtes	60	Jahre
•	 Baurechtszins	(mit	Anpassungsmechanismus)	 
CHF	105'000.00	bis	CHF	110'000.00	pro	Jahr

•	 Baurechtszins	geschuldet	ab	Eröffnung	Supermarkt
•	 Kosten	Altlastensanierung	(ca.	CHF	200'000.00	ge-
schätzt)	zu	Lasten	Migros

•	 Kosten	Abbruch	zu	Lasten	Migros
•	 Keine	Heimfallsentschädigung	durch	die	Gemeinde	 
an	Migros	bei	Ablauf	des	Baurechtes

•	 Verlegung	der	Wertstoffsammelstelle,	 
evtl.	aber	gemeinsame	Zu-	/	Wegfahrt

•	 Abparzellierung	des	vom	DVZO	genutzten	 
Industriegeleises,	Übertragung	an	SBB	/	DVZO

•	 Vereinigung	eines	Streifens	von	127	m2	der	angrenzen-
den	Gemeindeparzelle	mit	der	Parzelle	BA3240	(dadurch	
Kürzung	der	von	der	Schule	genutzten	Tartanbahn)

Am	15.	Oktober	2019	wurde	im	Gasthaus	zur	Tanne	eine	ge-
meinsame	 öffentliche	 Informationsveranstaltung	 durch	 die	
Migros	und	den	Gemeinderat	durchgeführt.	Es	war	vorgese-
hen,	den	Baurechtsvertrag	der	Gemeindeversammlung	vor-
aussichtlich	im	Frühjahr	2020	zur	Genehmigung	vorzulegen.

Intervention der Denkmalpflege
Mit	Schreiben	vom	6.	November	2019	machte	das	Amt	 für	
Raumentwicklung	(ARE),	Abt.	Archäologie	und	Denkmalpfle-
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ge,	die	Gemeinde	Bauma	darauf	aufmerksam,	dass	das	Ge-
bäude	 der	 alten	 Landi	 im	 Inventar	 der	 schützenswerten	
Ortsbilder	der	Schweiz	(ISOS)	als	Gebäude	mit	Erhaltungs-
ziel	A	verzeichnet	ist.	Dies	mit	der	Absicht,	das	Gebäude	in	
der	Substanz	zu	erhalten.	Das	ARE	selbst	sah	vor,	das	Ge-
bäude	der	alten	Landi	in	das	behördenverbindliche	Inventar	
der	Denkmalschutzobjekte	von	überkommunaler	Bedeutung	
aufzunehmen,	was	formell	allerdings	noch	nicht	erfolgt	war.

An	seiner	Sitzung	vom	9.	September	2020	hat	der	Gemein-
derat	 aufgrund	 eingeholter	 gutachtlicher	 Stellungnahmen	
die	öffentlichen	Interessen	am	Rückbau	des	alten	Landi	(und	
der	 Neuüberbauung	 des	 Areals)	 gegenüber	 den	 denkmal-
pflegerischen	Interessen	am	Erhalt	des	Gebäudes	sorgfältig	
und	umfänglich	abgewogen.	Aufgrund	seiner	zentralen	Lage	
ist	das	Areal	«alter	Landi»	für	die	Gemeindeentwicklung	von	
grosser	 Bedeutung.	 Damit	 die	 Gemeinde	 ihre	 Stellung	 als	
Subzentrum	wahrnehmen	kann,	ist	eine	zeitgemässe	Areal-
entwicklung	wichtig.	Gestützt	auf	die	erarbeiteten	Grundla-
gen	 überwogen	 aus	 Sicht	 des	 Gemeinderates	 die	 öffentli-
chen	 Interessen	 an	 der	 Arealentwicklung	 die	
denkmalpflegerischen	 Interessen	 am	 integralen	 Erhalt	 der	
Bausubstanz	«Alter	Landi»	deutlich.

Anlässlich	einer	Besprechung	vom	22.	September	2020	bei	
der	Kantonalen	Denkmalpflege	konnte	eine	Delegation	des	
Gemeinderates	 die	 getätigten	Abklärungen	und	Planungen	
ausführlich	präsentieren.	In	der	folgenden	Diskussion	teilte	
der	Vertreter	der	Denkmalpflege	mit,	dass	seitens	des	Kan-
tons	keine	Unterschutzstellung	des	Alten	Landi	erfolgen	wer-
de.	Dazu	sei	der	Prozess	gemeindeintern	schon	zu	weit	fort-
geschritten.	 Dies	 beinhaltete	 keine	 Aussage	 über	 die	
Schutzwürdigkeit	des	Gebäudes.

Unter	 Würdigung	 der	 Ergebnisse	 der	 Besprechung	 vom	
22.	September	2020	hat	der	Gemeinderat	nach	einer	erneu-
ten	Interessenabwägung	am	21.	Oktober	2020	beschlossen,	
das	Verfahren	zum	Abbruch	des	Alten	Landi	einzuleiten.

Am	7.	April	2021	hat	der	Gemeinderat	formell	entschieden,	
dass	der	«alte	Landi»	nicht	unter	Schutz	gestellt	wird	und	
dem	 Rückbau	 des	 Haupt-	 und	 diverser	 Nebengebäude	 zu-
gestimmt.	Die	Abbruchbewilligung	ist	rechtskräftig.	Mit	den	
Abbrucharbeiten	wurde	mittlerweile	begonnen.

Wiederaufnahme der Arbeiten
Auf	Initiative	der	Migros	Ostschweiz	fand	am	30.	März	2022	
eine	 Besprechung	 zwischen	 Vertretern	 der	 Gemeinde	 und	
der	Migros	Ostschweiz,	einem	interessierten	Planer	/	Investor	
(Antares	Plan	AG)	und	einem	möglichen	Ankermieter	(Pesta-
lozzi	Group)	für	den	grösseren	Teil	der	Räumlichkeiten	über	
dem	Erdgeschoss	mit	dem	Migros-Supermarkt	statt.

Bisher	war	gemäss	Migros	Ostschweiz	kein	Investor	an	der	
Realisierung	 des	 Projektes	 interessiert,	 da	 die	 Rentabilität	
mit	den	von	der	Gemeinde	mit	der	Migros	definierten	Rah-
menbedingungen	 (Baurechtszins	 von	 >	 CHF	 100'000.00,	
keine	Heimfallentschädigung)	und	der	von	der	Migros	einem	
Investor	angebotenen	Maximalmiete	sowie	den	erzielbaren	
Mietzinsen	in	den	geplanten	Wohnungen	nicht	gegeben.	Mit	
der	Pestalozzi	Group	als	zusätzlichem	Ankermieter	lässt	sich	
die	Rentabilität	nachhaltig	verbessern.	Die	Pestalozzi	Group	
betreibt	in	Steckborn	eine	Residenz	für	Menschen	ab	50.	Die	
von	der	Pestalozzi	Group	erstellten	Wohnungen	bieten	eine	
autonome	 Lebensqualität	 und	 unterstützen	 den	 Erhalt	 der	
Selbstständigkeit.	Dabei	stehen	die	eigenen	Fähigkeiten	der	
Bewohner	im	Zentrum.	Begleitung	und	Entlastung	erfolgt	in-
dividuell	nach	Bedarf,	die	Kosten	 lassen	sich	dadurch	weit-
gehend	variabilisieren.	Pflegerische	oder	betreuerische	Leis-
tungen	werden	nach	 den	Wünschen	und	Bedürfnissen	 der	
Bewohner	durch	externe	Organisationen	erbracht.	Im	Ideal-

fall	 übernimmt	 ein	 in	 der	Überbauung	wohnendes	Gastge-
berehepaar	auf	Wunsch	die	Organisation	und	Koordination.	
Um	das	Vorhaben	rentabel	umsetzen	zu	können,	sind	rund	
25	Wohnungen,	zuzüglich	von	ca.	drei	Gästewohnungen	und	
einer	Wohnung	für	das	Gastgeberehepaar	zu	erstellen.	Dies	
ist	im	Rahmen	des	bisher	vorgesehenen	Bauvolumens	mög-
lich.	Für	die	Antares	Plan	AG	ist	die	Finanzierung	über	eine	
Publikumsaktiengesellschaft,	an	welcher	sich	auch	die	Miete-
rinnen	und	Mieter	beteiligen	könnten,	denkbar.

Mit	Beschluss	 vom	6.	April	 2022	hat	der	Gemeinderat	 von	
der	Wiederaufnahme	der	Arbeiten	zur	Entwicklung	des	Are-
als	Kenntnis	 genommen	und	 einer	Weiterführung	des	Vor-
habens	mit	den	veränderten	respektive	konkretisierten	Rah-
menbedingungen	zugestimmt.

Antaresplan AG / Dieter Hahn
Die	Zusammenarbeit	mit	der	Antares	Plan	AG	(Dieter	Hahn)	
wurde	 seinerzeit	 von	der	Migros	Ostschweiz	 (GMOS)	 emp-
fohlen,	welche	eine	gute	Referenz	abgegeben	hat.	Der	Pro-
jektleiter	 der	 GMOS	 kennt	 Dieter	 Hahn	 von	 einem	 Fach-
marktcenter	Projekt	in	Stein	am	Rhein.	Die	Migros	hat	Dieter	
Hahn	beim	Projekt	in	Stein	am	Rhein	als	kompetenten	und	
zuverlässigen	 Immobilienentwickler	 wahrgenommen,	 der	
das	 Projekt	 in	 kurzer	 Zeit	 realisiert	 hat.	 Die	 Termine	 und	
weitere	Abmachungen	wurden	eingehalten.

Gemäss	von	der	Antares	Plan	AG	erhaltenen	Informationen	
hat	Dieter	Hahn	von	2003	bis	2021	für	die	Omegaplan	und	
ab	2021	für	die	Antares	Plan	AG	Immobilienprojekte	im	Be-
reich	Retail,	Gewerbe,	Food,	Wohnen	(insbesondere	auch	im	
Bereich	der	gemischten	Nutzungen)	entwickelt	und	realisiert.	
Der	Wechsel	des	Entwicklungsgefässes	von	der	Omegaplan	
auf	 die	 Antares	 Plan	 AG	 erfolgte	 nach	 der	 Trennung	 zwi-
schen	Dieter	Hahn	und	seinem	langjährigen	Partner,	welcher	
sich	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 auf	 Bestandes	 Immobilien	 konzent-
riert	 hat.	 Dieter	 Hahn	 folgten	 zwei	 langjährige	Mitarbeiter	
und	Projektentwickler	zur	Antares	Plan	AG.

Die	Entwicklertätigkeit	von	Dieter	Hahn	und	seiner	Mitarbei-
ter	umfasste	das	gesamte	Spektrum	bis	zur	Realisation	der	
einzelnen	Projekte,	insbesondere	die	Akquisition	von	Grund-
stücken,	 das	 Suchen	 von	 Endinvestoren,	 das	 Suchen	 von	
potenziellen	Mietern,	verhandeln	der	Mietverträge,	erstellen	
der	Baugesuche	und	nach	Erhalt	der	Baubewilligung	realisie-
ren	des	Projektes	als	GU	für	die	Endinvestoren.

Die	Entwickler	 der	Antares	 Plan	AG	konnte	 im	 Laufe	 ihrer	
Tätigkeit	exzellente	Beziehungen	zu	den	führenden	Retailern	
in	der	Schweiz	und	zum	Teil	auch	im	benachbarten	Ausland	
aufbauen.

Aufgrund	der	guten	Erfahrungen	mit	Omegaplan	und	Anta-
res	Plan	AG	wandte	sich	die	Migros	Ostschweiz	im	Sinne	ei-
nes	«Trusted	Developers»	an	Dieter	Hahn	mit	der	Bitte	um	
Hilfe	 bei	 der	Suche	nach	einer	wirtschaftlichen	 Lösung	 für	
das	Projekt	in	Bauma.	Dieter	Hahn	und	seine	Mitarbeitenden	
haben	zahlreiche	Projekte,	unter	anderem	in	Volketswil,	Hin-
wil	und	in	Kollbrunn,	realisiert.

Baurechtsvertrag 
Ausgehend	vom	mit	der	Migros	Ostschweiz	Ende	2019	be-
sprochenen,	aber	wegen	der	Intervention	der	Denkmalpfle-
ge	nicht	fertig	verhandelten	Entwurf	des	Baurechtsvertrages	
wurde	dieser	mit	dem	Investor	finalisiert.	
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Antragstellung an die Gemeindeversammlung 
und Rückzug der Migros
Mit	Beschluss	vom	13.	Juli	2022	beantragte	der	Gemeinderat	
der	 Gemeindeversammlung	 vom	 12.	September	 2022,	 den	
Baurechtsvertrag	der	Gemeinde	Bauma	mit	der	Antares	Plan	
AG,	 Stein	 am	 Rhein,	 zu	 Lasten	 des	 Grundstücks	 Kat.	 Nr.	
BA3240,	 Alter	 Landi,	 zu	 genehmigen.	 Mit	 Abschied	 vom	
28.	Juli	2022	hat	die	Rechnungsprüfungskommission	Zustim-
mung	zu	den	Anträgen	des	Gemeinderates	beschlossen.

Unmittelbar	 vor	 der	 Gemeindeversammlung	 vom	 12.	Sep-
tember	 2022	 teilten	 Vertreter	 der	 Genossenschaft	 Migros	
Ostschweiz	 dem	 Gemeinderat	 am	 8.	September	 2022	 im	
Rahmen	 einer	 kurzfristig	 vereinbarten	 Besprechung	 mit,	
dass	sich	die	Migros	aus	dem	Projekt	zurückzieht.	Auf	Basis	
der	finanziellen	Kennzahlen	–	vor	dem	Standortwechsel	nö-
tige	 Investitionen	 zur	 Betriebsaufrechterhaltung,	 dem	 not-
wendigen	Bauinvestment	sowie	dem	erwarteten	Umsatz	sei	
ein	Weiterbetrieb	des	Migros-Supermarktes	am	bestehenden	
Standort	der	unternehmerisch	sinnvolle	Entscheid.	Der	Ent-
scheid	der	Migros	wurde	durch	diese	am	9.	September	2022	
schriftlich	bestätigt.

Da	sich	eine	wesentliche	Grundlage	des	Geschäftes	geändert	
hatte,	die	weder	aus	der	Einladung	noch	dem	beleuchtenden	
Bericht	 hervorging,	 zog	 der	Gemeinderat	 das	Geschäft	 an	
der	Gemeindeversammlung	zurück.

Einstieg von Coop
Bereits	 am	 Tag	 nach	 der	Gemeindeversammlung	 fand	 ein	
erster	Kontakt	mit	Coop	statt.	Daraus	resultierte	nach	inten-
siven	Gesprächen	zwischen	Coop	und	Antares	Plan	AG	als	
zukünftiger	 Baurechtsnehmerin	 die	 Zusage	 von	 Coop,	 an-
stelle	von	Migros	in	das	Projekt	einzusteigen.	Aufgrund	einer	
erstellten	Studie	erklärte	sich	Coop	bereit,	eine	verbindliche	
Zusage	zu	machen.	
Zwei	Visualisierungen	zeigen,	wie	das	neu	erstellte	Gebäude	
aussehen	könnte	(Abbildungen 1 und 2 auf Seite 14).	Dies	
wird	aber	definitiv	erst	durch	den	Gestaltungsplan,	der	durch	
eine	spätere	Gemeindeversammlung	zu	genehmigen	ist,	und	
im	Rahmen	des	Baubewilligungsverfahrens	festgelegt.

Anpassung des Baurechtsvertrages
Der	 Entwurf	 des	 Baurechtsvertrages	 musste	 durch	 den	
Wechsel	von	Migros	zu	Coop	nur	marginal	angepasst	werden.	
Weiter	sind	wenige	vor	allem	formale	Änderungsvorschläge	
des	 Notariates	 aufgrund	 der	 Vorprüfung	 des	 Vertragsent-
wurfes	in	diesen	eingeflossen.

Folgendes	sind	die	wesentlichen	Eckwerte	des	Vertragsent-
wurfs:
•	 Abgabe	der	Parzelle	an	die	Antares	Plan	AG	im	Baurecht,	
das	Baurecht	ist	übertragbar

•	 Verpflichtung	zur	Erstellung	eines	Coop-Supermarktes	
(mindestens	600	m2	zuzüglich	von	Neben-	und	Lager-
flächen)

•	 Verpflichtung,	mindestens	zwei	weitere	Gewerbeflächen	
(ca.	280	m²)	zu	erstellen

•	 Verpflichtung	einen	Restaurationsbetrieb	mit	Café	zu	
erstellen,	mit	Öffnungszeit	mindestens	an	fünf	Tagen	pro	
Woche	bis	22	Uhr

•	 Verpflichtung	in	den	Obergeschossen	für	das	Alter	 
geeignete	Wohnungen	zu	erstellen

•	 Vormietrecht	der	Gemeinde	an	den	Gewerbeflächen	 
in	den	Obergeschossen

•	 Verpflichtung	der	Erstellung	einer	öffentlichen	 
Begegnungs-	und	Verweilzone	für	den	Wochenmarkt	
(Pürinnenmarkt),	Platzkonzerte	etc.	sowie	für	die	 
Aussenbestuhlung	eines	zusätzlichen	oder	 
erweiterten	Restaurations-	bzw.	Cafébetriebes

•	 Dauer	des	Baurechtes	98	Jahre
•	 Baurechtszins	(mit	Anpassungsmechanismus	zu	90	%)	
CHF	110'000.00	pro	Jahr

•	 Baurechtszins	geschuldet	ab	Eröffnung	Supermarkt
•	 Kosten	Altlastensanierung	zu	Lasten	Gemeinde
•	 Kosten	Abbruch	zu	Lasten	Gemeinde
•	 Heimfallentschädigung	in	der	Höhe	 
des	Verkehrswertes	der	heimfallenden	Bauwerke

•	 Abparzellierung	des	vom	DVZO	genutzten	 
Industriegeleises,	Übertragung	an	SBB	/	DVZO

•	 Vereinigung	eines	Streifens	von	127	m2	der	angrenzen-
den	Gemeindeparzelle	mit	der	Parzelle	BA3240	(dadurch	
Kürzung	der	von	der	Schule	genutzten	Tartanbahn)

Der	Baurechtsvertrag	ist	ab	Seite	15	des	beleuchtenden	
Berichtes	abgedruckt.

Nächste Schritte
Nach	der	Genehmigung	des	Baurechtsvertrages	kann	durch	
die	 Bauherrschaft	 das	 Gestaltungsplanverfahren	 in	 Angriff	
genommen	werden.	 Der	 Gestaltungsplan	 legt	 für	 die	 Bau-
rechtsparzelle	Zahl,	Lage,	äussere	Abmessungen	sowie	die	
Nutzweise	und	Zweckbestimmung	der	Bauten	bindend	fest.	
Dabei	darf	von	den	Bestimmungen	über	die	Regelbauweise	
und	von	den	kantonalen	Mindestabständen	abgewichen	wer-
den	(§	83	PBG).	Erst	in	diesem	Verfahren	werden	die	bauli-
chen	Möglichkeiten	konkretisiert.	Der	Gestaltungsplan	muss	
durch	die	Gemeindeversammlung	genehmigt	werden.

Aus	heutiger	Sicht	ist	die	Genehmigung	des	Gestaltungspla-
nes	durch	die	Gemeindeversammlung	bis	Ende	2023	realis-
tisch	und	die	Eröffnung	des	Coop-Supermarktes	am	neuen	
Standort	 im	 Jahr	 2026	 zwar	 ehrgeizig,	 aber	 nicht	 ausge-
schlossen.

Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission
Der	 vereinbarte	 Baurechtszins	 und	 damit	 der	 Transaktions-
wert	übersteigen	die	Finanzkompetenz	des	Gemeinderates	für	
wiederkehrende	Ausgabenbeschlüsse	gemäss	Art.	28	Abs.	1	
Ziff.	1	der	Gemeindeordnung.	Der	Baurechtsvertrag	ist	daher	
gemäss	Art.	17	Ziff.	4	der	Gemeindeordnung	der	Gemeinde-
versammlung	zu	unterbreiten.	Gemäss	§	59	Abs.	2	des	Ge-
meindegesetzes	 und	 Art.	 43	 Abs.	 1	 der	 Gemeindeordnung	
prüft	 die	 Rechnungsprüfungskommission	 (RPK)	 	Geschäfte	
von	finanzieller	Tragweite,	über	welche	die	Stimmberechtig-
ten	entscheiden.	

Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die	RPK	hat	den	erneuerten	Baurechtsvertrag	mit	der	Anta-
res	 Plan	 AG,	 Stein	 am	 Rhein	 geprüft.	 Sie	 empfiehlt	 der	
Gemein	deversammlung	 Zustimmung	 zu	 den	 Anträgen	 des	
Gemeinderates.

Anträge des Gemeinderats
1.	Der	Baurechtsvertrag	der	Gemeinde	Bauma	mit	der	Anta-
res	Plan	AG,	Stein	am	Rhein,	zu	Lasten	des	Grundstücks	
Kat.	Nr.	BA3240,	Alter	Landi,	wird	genehmigt.

2.	Der	Gemeinderat	wird	ermächtigt,	untergeordnete	Ände-
rungen	des	Vertrages,	welche	durch	das	Notariat	verlangt	
werden,	vorzunehmen.	
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Abb.1 Visualisierung der neuen Überbauung, wie sie aussehen könnte, von der Heinrich Gujerstrasse her gesehen

Abb.2 Visualisierung von der Südseite her gesehen
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